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Tätigkeitsschwerpunkte

Allgemeines Zivilrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht, Verkehrsrecht, Vertragsrecht

Fachgebiete/Charakteristika

Kai Haker wurde 1955 in Hamburg geboren. Nach der Hochschulreife studierte er zunächst an der
Universität Hamburg Betriebswirtschaftslehre (BWL), dann von 1977 bis 1984 Jura. Sein
anschließendes Rechtsreferendariat absolvierte er im Landgericht Hamburg. Der Jurist, seit 1990
als selbständiger Rechtsanwalt zugelassen, ist vor allen bundesdeutschen Gerichten
auftretungsberechtigt.

Außerberuflich ist Herr Haker Leiter einer AG der Anwaltskammer für Rechtreferendare. Darüber
hinaus ist er Mitglied im Deutschen Anwaltverein (DAV). Seit 1871 stellt dieser die
Interessensvertretung der deutschen Rechtsanwälte dar und repräsentiert die frei verbundene
Anwaltschaft. Herr Haker spricht gut Englisch.

Rechtsanwalt Kai Haker bearbeitet überwiegend Mandate aus dem Arbeitsrecht, Mietrecht,
Vertragsrecht, Allgemeinen Zivilrecht, Verkehrsrecht und Versicherungsrecht.

Bevor Sie ein Arbeitsverhältnis eingehen, können Sie Herrn Haker damit betrauen, Ihren
Arbeitsvertrag zu gestalten oder zu überprüfen. Er berät und vertritt Sie auch im
Kündigungsschutzrecht. Sofern Sie von Ihrem Arbeitgeber eine Abmahnung, Änderungskündigung
oder gar eine betriebsbedingte Kündigung erhalten haben, ist es Ihnen zu empfehlen, den Rat eines
Rechtsanwalts einzuholen. In einem solchen Fall können Sie von Kai Haker die Klärung der
Rechtslage hinsichtlich Ihrer Rechte und Pflichten erwarten. Bei mangelnder sozialer Rechtfertigung
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Ihrer Kündigung wird er eine Kündigungsschutzklage vor dem zuständigen Arbeitsgericht für Sie
erheben. Ein gleichfalls kompetenter Ansprechpartner ist Rechtsanwalt Haker bei Themen wie
Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeitsverhältnis, Betriebsübergang, Verbraucherschutz,
Arbeitszeugnis, Abfindung, Betriebsrat, Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Arbeitszeit et
cetera. Da an einem Job fast immer eine Existenz hängt, versucht Rechtsanwalt Haker mit ganzer
Kraft, für Sie das Maximum zur erreichen. Hier steht er Ihnen mit seinem Fachwissen insbesondere
bei einer Kündigung und sich daraus ergebenden Kündigungsschutzklage sowie bei Abmahnung,
Mutterschutz oder Urlaubsansprüchen auch im Insolvenzverfahren zur Seite. Aber auch die
Durchsetzung von Lohnanspruch, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Abfindung gehören zu
seinem Fachbereich.

Ein weiteres Fachgebiet von Rechtsanwalt Kai Haker liegt im Mietrecht. Darin geht es überwiegend
um die Gestaltung und Prüfung von Verträgen im privaten und gewerblichen Mietrecht sowie um die
Betreuung bei der Änderung und Auflösung von Mietverträgen. Herr Haker prüft eine Mieterhöhung,
berät zu Kündigung und Räumung, bei Problemen mit der Zahlung des Mietzinses und zur
Betriebskostenabrechnung. Wiederholt liegen die Angelegenheiten im Mietrecht nicht so klar, wie
die Betroffenen in ihrem Missbehagen annehmen. Aufgrund dessen führen Streitigkeiten zwischen
Mieter und Vermieter immer wieder zu langen juristischen Auseinandersetzungen. Ebenso wenig
eindeutig und greifbar sind manchmal die Urteile. Folglich häufen sich unerwartet hohe Kosten an.
Nur wer vorsorgt und versierte juristische Beratung annimmt, ist da auf der sicheren Seite.

Ein Interessenschwerpunkt Herrn Hakers ist das Vertragsrecht. Es umfasst Gesellschaftsvertrag,
Gründungsvertrag einer GmbH, Ltd. oder AG, Kooperationsvertrag, Dienstvertrag, Werkvertrag,
Arbeitsvertrag, Vertrag für freie Mitarbeit, Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Lizenzvertrag,
Vorrechtsvereinbarung et cetera. Ein guter Vertrag ist allzeit systematisch aufgebaut und logisch
strukturiert. Er ist die Basis ihrer Kooperation mit ihren Kunden oder Geschäftspartnern. Dies
erfordert eine differenzierte Abstimmung der einzelnen Interessen der jeweiligen Partner sowie eine
klare Formulierung, um etwaige Streitpotentiale auch in Zukunft zu vermeiden. Bestimmte Verträge
erfordern auch die Einhaltung gewisser Formvorschriften. Insbesondere ist hier der
Gesellschaftsvertrag zur Gründung einer GmbH zu nennen. Kai Haker bietet Ihnen eine
umfassende und gewissenhafte Rechtsberatung bei den Vertragsverhandlungen ebenso wie bei
allen anderweitigen Rechtsstreitigkeiten. Die spezifische und individuelle Gestaltung von Verträgen
und Dokumenten sowie Ihre sorgfältige und zuverlässige Vertretung außergerichtlich und vor
Gerichten durch Rechtsanwalt Haker machen ihn zu einem unverzichtbaren Partner im
Vertragsrecht.

Herr Haker hat sich darüber hinaus auch auf das Allgemeine Zivilrecht spezialisiert und zeichnet
sich durch umfangreiche Erfahrung und Praxis aus. Hierunter fallen insbesondere Fragen und
Probleme aus dem Kaufrecht, Werkvertragsrecht, Gewährleistungsrecht und Schadensersatzrecht.
Er bietet Ihnen eine umfassende und gewissenhafte Rechtsberatung bei Vertragsverhandlungen
ebenso wie bei allen anderweitigen Rechtsstreitigkeiten.

Die kompetente Regulierung von Verkehrsunfällen unter Kenntnis der aktuellen Rechtsprechung ist
seit Jahren ein Hauptschwerpunkt von Rechtsanwalt Haker. Seine Tätigkeit im Verkehrsrecht
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erstreckt sich auf die Vertretung der rechtlichen Interessen im Bußgeldverfahren und
Verkehrsstrafverfahren. Es geht vorwiegend im zivilrechtlichen Bereich um die Schadensregulierung
mit den Versicherungen. Nutzungsausfall, Wertminderung, Mietwagenkosten und insbesondere bei
Personenschaden Schmerzensgeld und Verdienstausfall sind gegenüber den Versicherern
durchzusetzen. Das Verkehrsrecht beinhaltet aber auch Regelungen zu Alkoholfahrten und die
medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU). Es gibt ferner spezielle Straftatbestände, die ein
normwidriges Handeln im Straßenverkehr unter Strafe stellen. Diese Straftatbestände sind zum Teil
in Spezialgesetzen wie dem Pflichtversicherungsgesetz (PflVersG), Straßenverkehrsgesetz (StVG),
der Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) oder
Fahrerlaubnisverordnung (FeV) geregelt. Sofern Ihnen ein Verstoß zur Last gelegt wird, der meist
mit einem Bußgeldbescheid oder einer Anklage durch die Strafverfolgungsbehörde einhergeht, ist
es Ihnen zu empfehlen, Herrn Haker rechtzeitig als Rechtsbeistand zu konsultieren.

Rechtsanwalt Haker unterstützt Sie auch im Versicherungsrecht. Durchschnittlich hat jeder
Bundesbürger zehn Versicherungsverträge abgeschlossen. Diebstahlversicherung,
Reiseversicherung, Kaskoversicherung sowie private Krankenversicherung und
Haftpflichtversicherung et cetera bieten zwar Schutz vor bestimmten Risiken, nichtsdestoweniger
treten nach einem Versicherungsfall immer wieder Probleme zwischen Versicherungsnehmer und
Versicherungsgesellschaft auf. Die Versicherung begründet ihre schlechte Zahlungsmoral oftmals
damit, dass die Versicherung gar nicht bestehe, der Versicherungsfall nicht eingetreten sei oder ein
Ausschlussgrund aus dem Versicherungsvertrag eingreife, da zum Beispiel die Mitwirkungspflicht
durch den Versicherungsnehmer verletzt worden sei oder der Versicherungsfall grob fahrlässig
herbeigeführt wurde. Rechtsanwalt Kai Haker prüft Ihre Ansprüche gegen die
Versicherungsgesellschaften und hilft Ihnen bei deren Durchsetzung.

Auftretungsberechtigt an allen Oberlandesgerichten. Mitglied der Rechtsanwaltskammer Hamburg

Alle Aufträge werden gemäß den folgenden Bestimmungen abgewickelt: Bundesrechtsanwaltordnung (BRAO),

Berufsordnung für Anwälte (BORA), Fachanwaltsordnung (FAO), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), nähere Infos

unter www.brak.de
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